
Optimal abgesichert bei 
 „ Mast- und Schotbruch“

Ihr Kunde hat sich einen  
Traum erfüllt und sich ein 
eigenes Boot gekauft? 
Dann weiß er selbst am 
besten, was ihn sein 
Hobby kostet. Bei solch 
hohen Investitionen sollten 
keine Risiken eingegan-
gen und das Boot gegen 
mögliche Schäden abge-
sichert werden. Mit der 
Zurich Wassersportkasko-
Versicherung genießt Ihr 
Kunde rundum Sicherheit.

Wir schützen das Boot Ihres Kunden

Im Rahmen der Wassersportkasko-Versiche-
rung können nur Kunden versichert werden, 
die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und 
deren Boote in Deutschland registriert sind. 
Der ständige Liegeplatz des Bootes muss sich 
in Deutschland, den Niederlanden, Belgien 
oder Dänemark befinden.

Versichert werden können privat genutzte 
Boote bis zu einem Alter von 25 Jahren und 
einer maximalen Höchstgeschwindigkeit von 
75 km/h (41 kn).

Auf Wunsch können Regattafahrten  
und Vereinsnutzung (ausschließlich für 
Vereins mitglieder, keine Vermietung)  
mitversichert werden.

Geltungsbereiche

Deutsche Binnenseen: Versicherungsschutz 
besteht ausschließlich für den Einsatz auf 
deutschen Binnenseen (nicht Flüssen).  
Mitversichert ist der Einsatz innerhalb des 
Regelgeltungsbereichs für die Dauer von bis 
zu vier Wochen im Jahr.

Wassersportkasko-Versicherung

Regelgeltungsbereich: Versicherungsschutz 
besteht innerhalb Europas auf allen Flüssen 
und Binnengewässern sowie bei Fahrten 
innerhalb der Dreimeilenzone auf Nord- und 
Ostsee und während des Aufenthaltes außer-
halb des Wassers, des Anlandgehens und 
Zuwasserlassens sowie der Land- und Fluss-
transporte. 

Eine Erweiterung des Regelgeltungs bereiches 
auf außerhalb der Dreimeilenzone bis  
200 Meilen ist möglich.

Die Vorteile auf einen Blick

• Abgesichert auf See, beim Transport 
und im Winterlager

• Mitversicherung von Beiboot,  
Maschinen, technischer Ausrüstung 
und Inventar

• Diebstahl und Vandalismus sind  
in der Vollkasko genauso mitversichert 
wie Brand, Blitzschlag oder Explosion.

Weitere Infos unter  
www.maklerweb.de

Versicherungssumme
Die Versicherungssumme  
muss dem Versicherungswert 
entsprechen. Versicherungswert 
ist der Zeitwert. 

Die maximale Zeichnungssumme 
je Vertrag beträgt 250.000 EUR.




